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§ 1 

Preisbeschreibung, Verleihungsmodalitäten 

 

(1) Die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie vergibt auf dem 

Jahreskongress in Berlin bzw. München und auf der jährlich stattfindenden 

Herbsttagung Preise für die besten Poster. Dazu werden ein 1., ein 2. und ein 3. 

Posterpreis vergeben. Die Poster-Preise sind eine Auszeichnung für einen Allgemein- 

und Viszeralchirurgen, der auf einem der beiden genannten Kongresse der  DGAV  ein 

inhaltlich und  formal hervorragend gestaltetes Poster präsentiert hat. 

 

(2) Der 1. Preis ist mit 1.000,00 €, der 2. Preis mit 500,00 € und der 3. Preis mit 250,00 € 

dotiert. Die Preise werden auf jedem der beiden in § 1.1. genannten Kongresse 

vergeben. 

 

(3) Mit der Zuerkennung der Preise ist eine Urkunde verbunden. Die Preise überreicht 

der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) 

auf der Schlussveranstaltung der genannten Kongresse. 

 

(4) Der Preisträger muss Mitglied der DGAV sein. 

 

 

§ 2 

Nominierungskomitee 

 

(1) Die Entscheidung über die Zuerkennung des Preises fällt ein Nominierungskomitee. 

Dieses besteht aus allen Vorsitzenden der Poster-Sitzungen unter Vorsitz des 

amtierenden Präsidenten oder eines von ihm beauftragten Vizepräsidenten..    

 

(2) Das Nominierungskomitee entscheidet einstimmig. 



 

 

 

 

 

(3) Die Entscheidung des Nominierungskomitees ist in einem Protokoll festzuhalten, das 

im Archiv der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie       

aufbewahrt wird. 

 

 

 

 

  Berlin, den 30. November 2010 

 

 

 Präsident               Sekretär 

 


